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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Liepgarten 

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Liepgarten hat in seiner Sitzung am 25.09.25 die 

Einberufung der Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Liepgarten beschlossen 

und den stellvertretenden Jagdvorsteher mit der Einberufung beauftragt.                                

Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Liepgarten findet statt am:  

Freitag, dem 07.11.2025 um 18.00 Uhr im Saal der Gaststätte „Lindenhof“ in Liepgarten 

Ueckermünder Str. 50, 17375 Liepgarten 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den stellvertretenden Jagdvorsteher, Wolfgang Runge und Feststellung 

der form- und fristgerechten Einladung 

2. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen und der durch diese 

gehaltenen Flächen 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

4. Beschluss zum Verzicht auf Schadenersatz der Jagdgenossenschaft gegenüber H.-Chr. 

Clodius und den anderen Vorstandsmitgliedern wegen der verspäteten Verpachtung 

5. Information des Jagdpächters R. Behrends 

6. Wahl der Wahlkommission   

7. Entlastung des alten Vorstandes  

8. Aufstellung der Kandidaten für den Vorstand. Zu wählen sind laut Satzung der 

Jagdvorsteher, der stellvertretende Jagdvorsteher, der Kassenverwalter. Zusätzlich wird 

die Wahl eines Schriftführers und des Kassenprüfers.   

9. Wahl des Vorstandes und des Kassenprüfers sowie des Schriftführers 

10. Information und Beschluss über die Verwendung der finanziellen Mittel der 

Genossenschaft  

11. Schlusswort des Jagdvorstehers 

Der Vorstand lädt alle Mitglieder im Anschluss zum Abendessen ein. 

Eingeladen sind alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen. Die Mitgliederversammlung der 

Jagdgenossenschaft ist nicht öffentlich. Es haben nur Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

oder Vertreter Zutritt, die eine schriftliche Vollmacht haben. Eine persönliche Einladung 

ergeht nicht. Die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der 

anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei 

Beschlussfassung vertretenen Grundflächen (§ 9 Abs. 3 BJagdG). 

Für weitere Informationen steht Ihnen der stellvertretende Jagdvorsteher W. Runge Tel.-Nr.: 

01602224328 zur Verfügung 

Liepgarten, 05.10.2025 

Für den Jagdvorstand 

Wolfgang Runge 


